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Kapitel 1

Einführung

§ 1 Ausgangslage

In varietate concordia
In Vielfalt geeint

Das Motto der Europäischen Union1 – im Rahmen eines Ausschreibungspro­
zesses im Jahr 2000 gekürt2 – versucht das Selbstverständnis eines Bündnisses 
zu erfassen, das als Vielstaatengebilde durch zahlreiche nationale und regionale 
Identitäten geprägt ist.3 Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte stieg mit der zu­
nehmenden Zahl an Mitgliedstaaten jedoch auch die Diversität innerhalb der 
Union.4 So entwickelte sich das anfangs noch verhältnismäßig kleine Bündnis aus 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden zu 
einer Vereinigung von 27 – zwischenzeitlich sogar 285 – Staaten, mit 24 Amts­

	 1	So auch in Art. 238 Abs. 1 Spstr. 3 GOEP (Europäisches Parlament, Geschäftsordnung – 
9. Wahlperiode, Juli 2019, ABl. 2019 L 302/1) und Nr. 52 der Erklärungen zur Schlussakte der 
Regierungskonferenz, die den am 13. 12. 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon angenom­
men hat, ABl. 2007 C 326/337.
	 2	S. hierzu Curti Gialdino, I simboli dell’Unione europea, 2005, S. 130 ff. sowie Favret, 
RTDeur. 2003, 657 (657 f.).
	 3	Bergem, in: Heit (Hrsg.), Die Werte Europas, 2005, S. 271 (274); zur Bedeutung von re­
gionaler, nationaler und europäischer Identität in historischer Perspektive Loth, Europäische 
Identität in historischer Perspektive, 2002, S. 7 ff.; dabei von einer vergleichbar schwachen Stel­
lung der europäischen Identität gegenüber der regionalen und nationalen ausgehend Sassoon, 
in: Meyer / Eisenberg (Hrsg.), Europäische Identität als Projekt, 2009, S. 113 (116); vgl. grund­
legend zur europäischen und nationalen Identität: Pache, DVBl. 2002, 1154 ff.
	 4	von Bogdandy, in: von Bogdandy / Bast (Hrsg.), Principles of European Constitutional Law, 
2. Aufl. 2011, S. 11 (40).
	 5	Zwischen dem Beitritt Kroatiens im Jahr 2012 (Vertrag zwischen dem Königreich Belgien, 
der Republik Bulgarien, der Tschechischen Republik, dem Königreich Dänemark, der Bundes­
republik Deutschland, der Republik Estland, Irland, der Hellenischen Republik, dem König­
reich Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, dem Großherzogtum Luxemburg, der Republik 
Ungarn, der Republik Malta, dem Königreich der Niederlande, der Republik Österreich, der 
Republik Polen, der Portugiesischen Republik, Rumänien, der Republik Slowenien, der Slo­
wakischen Republik, der Republik Finnland, dem Königreich Schweden, dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland (Mitgliedstaaten der Europäischen Union) und der 
Republik Kroatien über den Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union, ABl. 2012 
L 112/10) und dem Austritt Großbritanniens im Jahr 2020 (Abkommen über den Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirdland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft, ABl. 2020 L 29/7).
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sprachen,6 verschiedenen Regierungssystemen und unterschiedlichen historischen  
Erfahrungen.7

Dass diese Diversität nicht nur einen zentralen Vorteil der Union, sondern zu­
gleich ihre Achillesferse bildet,8 zeigt keine Entwicklung deutlicher als die Ungarns 
und Polens in den vergangenen Jahren. Aufgrund der dort unter Rekurs auf die 
nationale Souveränität und Identität vorangetriebene Destabilisierung der Justiz 
sowie der massiven Einschränkung des zivilgesellschaftlichen Lebens scheinen 
beide Länder nach der Auffassung vieler Kommentatoren den Anforderungen an 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht mehr zu genügen.9 Obwohl es sich da­
bei auf den ersten Blick um ein nationalstaatliches Problem handelt, sind in einer 
so weitgehend integrierten Union die Auswirkungen auf den gesamten Staaten­
verbund enorm. Diese reichen von praktischen Problemen wie der Anerkennung 
von Haftbefehlen aus Polen10 bis hin zur ganz grundlegenden Frage, inwieweit 
eine Zusammenarbeit auf politischer Ebene mit solchen Staaten noch gewünscht 
ist. Denn die Zusammenarbeit innerhalb der Union beruht insbesondere auf der 
wechselseitigen Achtung und Wahrung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechten.11 Dieses Grundverständnis hält Art. 2 EUV normativ fest, indem 
er gemeinsame Werte der Mitgliedstaaten und der Union in Gestalt der Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung 
der Menschenrechte, inklusive der Rechte derjenigen, die Minderheiten angehö­
ren, definiert. Die Durchsetzungsmöglichkeiten für dieses Bekenntnis erscheinen 
jedoch begrenzt. 

Dies gilt insbesondere für die Verfahren nach Art. 7 EUV, welche sowohl gegen 
Polen als auch gegen Ungarn eingeleitet wurden12 und nach der Konzeption der 

	 6	Vgl. hierzu Art. 1 Verordnung Nr. 1 des Rates zur Regelung der Sprachenfrage für die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, 15. 4. 1958, ABl. 1958 P 17/385, zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 517/2013, ABl. 2013 L 158/1.
	 7	S. etwa zur Historie der Herausbildung der Staatsorgane im Vergleich Classen, Nationales 
Verfassungsrecht in der Europäischen Union, 2. Aufl. 2021, Rn. 302 ff.
	 8	So bereits Favret, RTDeur. 2003, 657 (659).
	 9	S. nur zu Ungarn Bugarič, in: Closa / Kochenov (Hrsg.), Reinforcing rule of law over­
sight in the European Union, 2016, S. 82 (83); Hummer, EuR 2015, 625 (626); sowie zu Polen 
Pech / Wachowiec / Mazur, HJRL 2021, 1 (40 f.); zu beiden: Drinóczi / Bień-Kacała, German Law 
Journal 2019, 1140 (1165 f.).
	 10	S. hierzu ausführlich Kap. 2 § 4 B. II. 2. b).
	 11	Voßkuhle, Die Idee der Europäischen Wertegemeinschaft, 2018, S. 16 spricht insofern von 
der „raison d’être“ der Union.
	 12	Kommission, Begründeter Vorschlag nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die Euro­
päische Union zur Rechtsstaatlichkeit in Polen – Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur 
Feststellung der eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Rechtsstaatlichkeit 
durch die Republik Polen, 20. 12. 2017, COM(2017) 835 final; Entschließung des Europäischen 
Parlaments zu einem Vorschlag, mit dem der Rat aufgefordert wird, im Einklang mit Artikel 7 
Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union festzustellen, dass die eindeutige Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf die sich die gründet, durch Ungarn besteht, 
12. 9. 2018, 2017/2131(INL), ABl. 2019 C 433/66.
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Verträge das Herzstück des Werteschutzes bilden. Im Einzelnen schafft Art. 7 Abs. 1 
EUV die Möglichkeit für den Rat, eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden 
Verletzung der gemeinsamen Werte festzustellen. Soweit bereits eine schwerwie­
gende und anhaltende Verletzung der gemeinsamen Werte besteht, kann der Euro­
päische Rat eine solche nach Art. 7 Abs. 2 EUV feststellen. Daran anschließend 
besteht nach Art. 7 Abs. 3 EUV die Möglichkeit, Rechte des Mitgliedstaats durch 
Beschluss des Rates auszusetzen. Augenfällig ist bei diesem Instrument, dass die 
zentralen Entscheidungen den Vertretern der Mitgliedstaaten obliegen. Eine ge­
richtliche Kontrolle ist im Rahmen des Verfahrens nur in begrenztem Umfang 
möglich.13 

Es erscheint daher nur konsequent, dass die Unionsorgane seit einigen Jahren 
versuchen, sich zu emanzipieren, indem sie die ihnen zur Verfügung stehenden 
Instrumente effektuieren sowie dem politischen Einfluss der Mitgliedstaaten ent­
ziehen.14 Besondere Beachtung fand insoweit etwa das sog. Vor-Art. 7-Verfahren,15 
welches die Europäische Kommission (im Folgenden: Kommission) im März 2014 
schuf.16 Dabei handelt es sich um ein Dialogverfahren, welches im Fall systemi­
scher Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit Anwendung finden soll. Ebenso hat das 
Europäische Parlament mit dem „Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechte“ einen eigenen Vorschlag eingebracht, durch den insbesondere 
eine unabhängige Expertenkommission eingerichtet werden sollte.17 Ferner werden 
auch in der Rechtswissenschaft vermehrt Möglichkeiten der besseren Durchsetzung 
untersucht. Inhaltlich reichen die Forderungen von der Effektuierung bestehender 
Verfahren18 bis zur Schaffung neuer Institutionen.19

Obwohl es sich mithin um eine aktuelle Thematik mit diversen Facetten handelt, 
ist die wissenschaftliche Aufarbeitung des Themenkomplexes weiter unvollständig. 
So wurde zwar in mehreren Monographien zwischen 2000 und 2010 der neu ge­
schaffene Komplex um Art. 2 und 7 EUV einer genaueren Analyse unterzogen.20 
Die Auseinandersetzung mit etwaigen anderen Mechanismen, welche zumindest 

	 13	Vgl. Art. 269 AEUV, s. hierzu noch ausführlich Kap. 5 § 2 B. IV., C. II. 4., III. 5.
	 14	S. für eine Übersicht etwa Calliess, in: Calliess / Ruffert (Hrsg.), EUV / AEUV, Art. 2 EUV 
Rn. 34.
	 15	Mitteilung der Kommission an das Parlament und den Rat, Ein neuer EU-Rahmen zur 
Stärkung des Rechtsstaatsprinzips, 11. 3. 2014, COM(2014) 158 final.
	 16	S. hierzu ausführlich Kap. 5 § 5 A.
	 17	Entschließung des Europäischen Parlaments mit Empfehlungen an die Kommission zur 
Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte, 
25. 10. 2016, 2015/2254(INL), ABl. 2018 C 215/162, Ziff. 1.
	 18	Scheppele, in: Closa / Kochenov (Hrsg.), Reinforcing rule of law oversight in the European 
Union, 2016, S. 105 ff., s. dazu Kap. 5 § 3 A. IV.
	 19	Für die Einrichtung einer Kopenhagen-Kommission: Müller, in: Closa / Kochenov (Hrsg.), 
Reinforcing rule of law oversight in the European Union, 2016, S. 206 ff., s. dazu noch 
Kap. 4 § 6 A. I.
	 20	Schorkopf, Homogenität in der Europäischen Union, 2000; Hau, Sanktionen und Vorfeld­
maßnahmen zur Absicherung der europäischen Grundwerte, 2002; Kassner, Die Unionsaufsicht,  




